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 Veröffentlicht am 20.09.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §19 Abs1;

Rechtssatz

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Gutschrift auf dem vom Schuldner für den Gläubiger geführten Konto

zum Zu8ießen beim Gläubiger führt (unter Hinweis auf Taucher, Das Zu8uß-Ab8uß-Prinzip im Einkommensteuerrecht,

S 26).
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